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Markus Neukom

Auf dem Priifstand der Nachhaltigkeit
und der Verhaltnismassigkeit

In der politischen Auseinandersetzung rund
ums Verbandsheschwerderecht wurde in letzter
Zeit vieles behauptet und heftig gestritten.

Die zum Teil hitzigen Diskussionen liessen oft
zweierlei vermissen: Augenmass und gesunden
Menschenverstand. Ein Beitrag zur Versach-
lichung und Objektivierung mit einem konstruk-
tiven Vorschlag fiir eine sinnvolle Anwendung
des Verbandsbeschwerderechts.

Der zentrale Punkt im Streit ums Verbandsbeschwerde-
recht sind die so genannten publikumsintensiven Ein-
richtungen (PE). Besonders betroffen sind Projekte fiir
Einkaufszentren oder grossere Fachmirkte. Projekte
mit mehr als 5000 m? Verkaufsfliche bzw. mehr als 300
Parkplitzen unterstehen der UVP-Pflicht und konnen
durch Verbandsbeschwerden in Frage gestellt werden.
Die Umweltverbinde verlangen in der Regel die Reduk-
tion der Anzahl Parkplitze und Fahrten. Damit soll ein
Beitrag an die Reduktion der Emissionen des motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) geleistet werden.

Frage nach der Verhéltnismassigkeit

Wo Massnahmen nebst der beabsichtigten Wirkung
auch unerwiinschte Nebeneffekte erzeugen, muss die
Frage nach der Verhiltnismissigkeit und der Effekti-
vitit gestellt werden. Die Grafik (Bild 1) zeigt die Ver-
hiltnisse in aller Deutlichkeit auf:

Vom gesamten MIV in der Schweiz betrigt

— der ganze Einkaufsverkehr nur 11 %'

— der Einkaufsverkehr in den heute bestehenden PE?
lediglich 2.2% (entspricht !/s des gesamten Einkaufs-
verkehrs)

— der mittels Verbandsbeschwerden beeinflussbare
zukiinftige PE-Verkehr nur noch rund 0.2 % (entspricht
1/10 des PE-Verkehrs®).
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Auch wenn- die Faktoren /s und /10 doppelt so hoch
angesetzt wiirden, kommt man zum gleichen, frappan-
ten Ergebnis: Mittels Verbandsbeschwerden kann nicht
einmal 1% des motorisierten Individualverkehrs beein-
flusst werden! Der Streit um die Verkehrsanteile bei
publikumsintensiven Einrichtungen ist also ein Streit
um eine Quantité négligeable. Die Massnahmen beim
PE-Verkehr sind somit vollig unverhiltnismissig und
ineffizient, und die Frage dringt sich auf: Warum soll
der Hebel gerade dort so vehement angesetzt werden,
wo die Wirkung minimal ist? Und was ist mit den
andern 98 % des MIV-Kuchens?

Nutzen-Schaden-Betrachtung

Selbst wenn bei den zukiinftigen PE-Projekten durch
Verbandsbeschwerden ein Viertel der Parkplitze bzw.
der Fahrten verhindert werden konnte, wird damit der
gesamte motorisierte Individualverkehr nur um den
winzigen Bruchteil von 0.05% (/4 von 0.2 %) verrin-
gert. Und sogar diese Zahl ist nochmals abzumindern,
weil die vermeintlich verhinderten Fahrten zu Punkt A
grosstenteils nicht verhindert, sondern bloss verlagert
werden zu Punkt B oder C, die oft weiter entfernt sind
als Punkt A. Beziiglich Wirkung der Verbandsbeschwer-
den bei publikumsintensiven Einrichtungen ldsst sich
damit folgender Nutzen-Schaden-Vergleich aufstellen:

Nutzen fiir die Umwelt:
Der Umweltnutzen ist - bei einer ganzheitlichen
Betrachtung — marginal.

Schaden fiir Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft:

- Investitionsblockade von 2-3 Mrd. Fr.

— Mehrere 1000 nicht geschaffene Arbeitsplitze in allen
Sektoren

- Verhinderter Beitrag zum Wirtschaftsaufschwung

— Folgekosten durch jahrelang verhinderte Investitio-
nen (Planung, Brachen, Abschreibungen etc.) von meh-
reren 100 Mio. Fr.

- Rendite-Bremse fiir neue PE (volkswirtschaftliche
Fehlentwicklung)




— Nutzlose Bearbeitungskosten bei Behorden, Gerich-
ten und Betroffenen.

Besonders hart betroffen ist der Detailhandel. Die heu-
tigen Lebensgewohnheiten (immer weniger Zeit, nur
noch 1- bis 2-mal einkaufen pro Woche, dafiir grossere
Mengen pro Einkauf) fithren dazu, dass die Mehrheit
der Kunden nicht mehr aufs Auto verzichten will bzw.
kann. Die Reduktion von Parkplitzen und Fahrtenzah-
len haben somit einen direkten, negativen Einfluss auf
Umsatz und Rentabilitit einer Verkaufsstelle, denn die
Kunden lassen sich - wie Studien® zeigen— kaum bevor-
munden. Sie steigen weder auf den OV noch aufs Velo
um noch bleiben sie zu Hause, sondern fahren einfach
woandershin zum Einkaufen, wo sie gentigend Park-
plitze vorfinden. Die Fahrdistanzen werden durch die-
sen Verlagerungseffekt tendenziell zunehmen.

Diese Ausfithrungen zeigen, dass die durch Verbands-
beschwerden geforderten Massnahmen bei einer ganz-
heitlichen Betrachtungsweise in vielen Fillen einen
marginalen Umweltnutzen haben und teilweise sogar
kontraproduktiv wirken. Der erzeugte Schaden fiir die
Wirtschaft und die Gesellschaft ist jedoch enorm.

Neuer, ganzheitlicher Ansatz

Die Missstinde bei der Anwendung des Verbandsbe-
schwerderechts liessen sich wirksam beheben, wenn auch
hier die in der Bundesverfassung® vorgegebenen Grund-
prinzipien der Nachhaltigkeit eingehalten wiirden. Diese
Forderung liesse sich mit einem einzigen neuen Satz im
Umweltschutzgesetz (USG) umsetzen:

«Wer das Instrument der Verbandsbeschwerde ergreift,
hat den Nachweis zu erbringen, dass der durch seine
Forderungen erzielbare Nutzen fir die Umwelt in
einem adiquaten Verhiltnis steht zum erzeugten Nach-
teil (entgangener Nutzen) fiir die Wirtschaft und die
Gesellschaft.»

Wer behauptet, die Umsetzung dieses Satzes sei zu
kompliziert und zu aufwindig, macht es sich zu ein-
fach. Weshalb sollte die in der Verfassung verankerte
Forderung nach dem Grundsatz der Nachhaltigkeit
ausgerechnet dort nicht befolgt werden, wo es um
einen wesentlichen Bereich der zukiinftigen Entwick-
lung unseres Landes geht? Ausserdem zeigen erste
Ergebnisse aus laufenden Abklidrungen, dass die vorge-
schlagene Nachhaltigkeitspriifung einer Verbandsbe-
schwerde ohne weiteres erstinstanzlich und «uno actu»
gepriift werden kann. Die entsprechenden Messlatten
zur Bestimmung von Umweltnutzen und entgange-
nem Nutzen fiir Wirtschaft und Gesellschaft sind auf
Verordnungsebene vorzugeben. Auch das ist zu
bewerkstelligen angesichts der viel komplizierteren
Regelungen in anderen Bereichen unseres Gesetzes-
werks.

Umweltschutz ist und bleibt ein wichtiges Anliegen
aller Verantwortungstriger in diesem Land. Einseitig
betriebener Umweltschutz aber ist kontraproduktiv
und widerspricht dem Grundsatz der Nachhaltigkeit!

Markus Neukom ist Leiter Planung / Expansion beim
Migros-Genossenschafts-Bund, Zirich

Durch das Verhandsheschwerderecht
beeinflusshare Verkehrsmenge

Aufteilung' des motorisierten
Individualverkehrs (MIV):

100% Gesamtverkehr MIV
449% Freizeit
249% Arbeitsweg / Pendler
89% 8% Geschaftl. Tatigkeiten
13% Andere
11% Einkaufsverkehr

89%

‘\4

11 % Einkaufsverkehr total

Nur 1/5 davon wird durch
bestehende PE? erzeugt.

97.8%

2.2 % Einkaufsverkehr aus
bestehenden PE

Nur 1710 davon kann via Verbandsbe-
schwerderecht und Lenkungsmassnahmen
(PP-Zahl, Fahrtenmodell etc.) beeinflusst
werden, denn in Zukunft werden die PE-
99.8 %

Standorte lediglich noch um ca. 10%
zunehmen (Marktséattigung).

nur 0.2%

1
Der Einkaufsverkehr ist einer der zentralen Streitpunkte in Bezug
auf publikumsintensive Einrichtungen (PE). Gerungen wird jedoch
um vergleichsweise kleine Anteile: Die bestehenden PE erzeugen
lediglich 2.2 % und die kiinftig geplanten gar nur noch 0.2 % des
gesamten motorisierten Individualverkehrs (Grafik: Autor/Red.)

Anmerkungen/ Literatur

1 Mikrozensus 2000, Bundesamt fir Statistik (BfS).

2  PE mit iber 5000 m* Verkaufsflaiche und tber 300
Parkplitzen (das heisst UVP-pflichtig bzw. verbands-
beschwerdeberechtigt).

3  Gegeniiber heute werden die PE-Standorte infolge
Marktséttigung lediglich noch um ca. 10 % zunehmen.

4 Studien zum Verkehrsverhalten beim Einkauf:
- «Mobilitatsverhalten im Einkaufs- und Freizeitverkehr
im Glattal». Regionalplanung Zirich + Umgebung
(RZU), 2000;
- «Parkplatzangebot und Luftbelastung bei EKZ» - Bei-
spiel Dietlikon. Ziircher Hochschule Winterthur (ZHW),
2002;
~ «Parkplatzbewirtschaftung bei Publikumsintensiven
Einrichtungen». Dept. fir Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (Uvek / Cercl'Air), 2002.

5  Art. 2 Abs. 2 und Art. 73 Bundesverfassung.

tec21 17/2005 11



	Auf dem Prüfstand der Nachhaltigkeit und der Verhältnismässigkeit

